


spruch genommen wird. Die Investi-
tionsabsicht kann nach einem Urteil des 
Bundes�nanzhofs auch durch andere 
geeignete und objektiv belegbare Indi-
zien nachgewiesen werden. Dies kön-
nen Aufzeichnungen über konkrete Ver- 
handlungen mit Lieferanten sein, deren 
Wirtschaftsgüter in einem den üblichen 
Rahmen nicht überschreitenden Zeit-
raum tatsächlich angeschafft werden. 
Auch in der Gründungsphase bereits 
entstehende Aufwendungen wie Pla-
nungskosten u. a. können eine indizi-
elle Bedeutung haben. Je weiter der 
Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstel- 
lung eines Wirtschaftsguts von dem 
Jahr der Beantragung des Investitions-
abzugsbetrags entfernt liegt, umso 
schwieriger kann eine Beweisführung 
werden. In der Beweisführung liegen-
de Mängel über sinnvolle und zeitlich 
zusammenhängende Zwischenschritte, 
die auf eine Betriebseröffnung gerich-
tet sind, gehen zu Lasten des Antrag-
stellers. Es sollte berücksichtigt wer-
den, dass die Finanzbehörde im Zuge 
ihrer späteren Prüfung auch die Ent-
wicklung in den Jahren nach der Bean-
tragung des Investitionsabzugsbetrags 
in ihre Urteils�ndung einbeziehen kann.

Zweistu�ge Prüfung bei Nichtan-
erkennung von länger anhaltenden 
Verlustperioden
Werden über eine Anzahl von Jahren 
aus einer wirtschaftlichen Betätigung 
nur Verluste erwirtschaftet, unterstellt 
die Finanzverwaltung eine steuerrecht-
lich irrelevante Betätigung, die sog. Lieb - 
haberei. Sie führt zur Nichtanerkennung 
der aufgelaufenen Verluste.

 Nach einem Beschluss des Bundes- 
�nanzhofs hat die Prüfung, ob eine Lieb- 
haberei vorliegt, in zwei Richtungen zu 
erfolgen. Auf der einen Seite ist eine 
Ergebnisprognose abzugeben. Darin ist 
festzustellen, ob die wirtschaftliche Be- 
tätigung insgesamt nur Verluste erwar- 
ten lässt. Auf der anderen Seite ist zu 
prüfen, ob die Tätigkeit auf einkommen- 
steuerlich unbeachtlichen Motiven be-
ruht und sich der Unternehmer nicht 
wie ein Gewerbetreibender verhält.
 Dem Urteilsfall lag die Situation 
eines Arztes zu Grunde. Er hatte ein 
Mehrfamilienhaus erworben. Das Ober- 
geschoss nutzte er mit seiner Familie. 
Im Erdgeschoss hatte er eine Pension 
eingerichtet. Damit wurden über einen 
Zeitraum von zwölf Jahren erhebliche 
Verluste erwirtschaftet. Nur in zwei 
Jahren konnten kleine Gewinne erzielt 
werden. Nach einer Betriebsprüfung be- 
wertete das Finanzamt den Pensionsbe- 
trieb als Liebhaberei und versagte den 
aufgelaufenen Verlusten die steuerliche 
Anerkennung. Es sah eine steuerrecht-
lich unbeachtliche Motivation.
 Für die negative Gesamtprognose 
spreche, dass der Arzt nicht in geeig-
neter Weise auf das Scheitern des ur-
sprünglichen Betriebskonzepts reagiert 
oder für die Zukunft ein schlüssiges 
tragfähi ges Konzept vorgelegt habe. Es 
fehle damit an einem Verhaltensmuster, 
wie dies von einem Gewerbetreibenden 
erwartet werden könne. Die private Mo- 
tivation liege darin, dass der wesent- 
liche Teil der jährlichen Aufwendungen 
auf die Beschäftigung der Ehefrau des 
Arztes zurückzuführen war. Beide Ge-
sichtspunkte zusammen führten zu 
dem Ergebnis, die Betätigung als Lieb-
haberei zu werten.

Beteiligungsgrenze von 1 % ist 
verfassungsgemäß
Der Bundes�nanzhof hat entschieden, 
dass die Absenkung der Beteiligungs- 
grenze für eine wesentliche Beteili-
gung auf 1 % ab dem 01.01.2002 ver- 
fassungsgemäß ist. Danach sind Ge-
winne aus der Veräußerung von im 
Privatver mögen gehaltenen Beteiligun-
gen steuerp�ichtig, wenn der Anteils-
eigner innerhalb der letzten fünf Jahre 

zu mindestens 1 % am Kapital beteiligt 
war. Das Gericht begründet diese Auf-
fassung damit, dass das Gestaltungs-
recht und die Typisierungsbefugnis des 
Gesetzgebers es zulasse, solche Wert-
grenzen gesetzlich festzulegen.
 Mit Einführung der Abgeltungsteuer 
auf Kapitaleinkünfte im Veranlagungs-
zeitraum 2009 kommt es generell zu 
einer Besteuerung. Die Gewinne aus 
der Veräußerung von Aktien führen 
auch bei einer Beteiligung von unter 
1 % zu steuerp�ichtigen Einkünften.

Fahrtenbuch nur in geschlossener 
Form ordnungsgemäß
Der Bundes�nanzhof hat seine Recht-
sprechung bestätigt, nach der ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch in gebun-
dener oder jedenfalls in einer in sich 
geschlossenen Form geführt werden 
muss. Eine �Lose-Blatt-Sammlung� ist 
nicht ordnungsgemäß, weil das Fahr-
tenbuch nachträglich verändert werden 
kann. So können beispielsweise einzel-
ne Blätter neu geschrieben und ausge-
tauscht werden.

Gewerbesteuerliche Unternehmer-
identität geht bei Ausscheiden aus 
einer Personengesellschaft verloren
Gewerbeverluste der Vorjahre können 
zur Ermittlung des Gewerbeertrags in 
Folgejahren abgezogen werden, wenn 
die sog. Unternehmeridentität vorliegt. 
Das bedeutet, dass der Steuerp�ichtige, 
der den Verlustabzug in Anspruch nimmt, 
den Verlust in eigener Person erlitten ha-
ben muss. Der Bundes�nanzhof hatte 
jetzt über folgenden Sachverhalt zu ent- 
scheiden:
 Herr R war alleiniger Kommanditist 
der K-GmbH & Co. KG und der A-GmbH 
& Co. KG. Mit Wirkung vom 31.12.1997 
übertrug R in einem Einbringungs- und  
Ausscheidensvertrag seinen K-Kom-
manditanteil gegen Gewährung von Ge- 
sellschaftsrechten an die A. Im gleichen 
Vertrag wurde die Au�ösung der K be- 
schlossen. Dadurch gingen deren Ver-
mögensgegenstände wegen Gesamt-
rechtsnachfolge in das Eigentum der A 
über. Zwischen Übertragung des K-Kom- 
manditanteils und Au�ösung der K lag 
juristisch eine sog. logische Sekunde, 



in der eine doppelstöckige Personen-
gesellschaft entstanden war, bei der A 
die Obergesellschaft und K die Unter-
gesellschaft war. Erst danach erlosch 
die K.
 Die A wollte die von der K bis 1997 
erzielten Gewerbeverluste ab 1998 gel-
tend machen. Das Finanzamt versagte 
den Abzug mangels Unternehmeriden-
tität, weil die A als Erwerberin des K-
Kommanditanteils deren Verlust nicht 
getragen hatte.
 Das Gericht gab dem Finanzamt 
Recht, weil die Mitunternehmereigen-
schaft des R mit der Übertragung des 
K-Kommanditanteils beendet worden 
war.

Umsatzsteuer

Versicherung eines Leasinggegen-
stands durch Leasinggeber
Die im Leasing bestehende Dienstleis- 
tung und die Versicherung des Leasing- 
objekts sind umsatzsteuerlich als eige-
ne und selbstständige Dienstleistungen 
zu behandeln. Versichert der Leasing-
geber das Leasingobjekt selbst und be- 
rechnet die Kosten der Versicherung an 
den Leasingnehmer weiter, handelt es 
sich um einen Versicherungsumsatz, der 
umsatzsteuerfrei ist.
(Quelle: Gerichtshof der Europäischen 
Union)

Steuerschuldnerschaft des  
Leistungsempfängers bei Bau-
leistungen unionsrechtlich  
unbedenklich
Schuldner der Umsatzsteuer ist regel-
mäßig der leistende Unternehmer. In 
bestimmten Fällen ist allerdings der 
Leistungsempfänger Steuerschuldner 
(sog. Reverse-charge-Verfahren). Der 
Gerichtshof der Europäischen Union 
hat entschieden, dass die Bundesre-
publik Deutschland berechtigt war, das 
Reverse-charge-Verfahren auf die Lie-
ferung von Gebäuden auszudehnen. 
Nach seiner Ansicht fallen unter den 
Begriff der �Bauleistungen� nicht nur 
sonstige Leistungen, sondern auch 
Lieferungen.
 Der Bundes�nanzhof muss jetzt 
nach den Vorgaben des Gerichtshofs 
klären, ob die konkrete Ausgestaltung 
des Reverse-charge-Verfahrens dem 
Unionsrecht entspricht. Das gilt insbe-
sondere für die Frage, ob die Beschrän-
kung dieses Verfahrens auf bestimmte 
Fallgruppen zutreffend erfolgt ist.

Yogakurs ist in der Regel nicht von 
der Umsatzsteuer befreit
Yogakurse, auch wenn sie von der Kran-
kenkasse im Rahmen ihrer Präventions- 
programme bezuschusst werden, die-
nen in der Regel der Selbsthilfe zur Ver- 
besserung des allgemeinen Gesund-
heitszustandes und haben keinen un-
mittelbaren Krankheitsbezug. Daher ist 
die Durchführung eines Yogakurses � 
im Unterschied zu einer vorbeugend 

medizinischen Heilbehandlung � nicht 
von der Umsatzsteuer befreit. Etwas 
anderes könnte gelten, wenn ein Teil-
nehmer auf Grund einer ärztlichen Ver-
ordnung einen Yogakurs besucht.
(Quelle: Beschluss des Bundes�nanz-
hofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Dauerhafte Arbeitnehmerüber-
lassung führt zu einem Arbeits-
verhältnis mit dem Entleiher
Nach einem Urteil des Landesarbeits-
gerichts Berlin-Brandenburg kommt ein 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Entlei-
her und dem Leiharbeitnehmer zustan-
de, wenn eine Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht nur vorübergehend erfolgt. 
Das kann zu einer Verbesserung von 
Rechtspositionen des Leiharbeitneh - 
mers führen, z. B. weil der Entleiher ta-
rifvertraglich an ein höheres Lohnniveau 
oder längere Kündigungsfristen gebun-
den ist, als der Verleiher.
 Der Entscheidung lag ein Fall zu 
Grunde, in dem ein Krankenhausbetrieb 
P�egepersonal einsetzte, das bei einem 
konzerneigenen Verleihunternehmen be- 
schäftigt war. Die Beschäftigung erfolgte 
auf Dauerarbeitsplätzen, für die keine 
eigenen Stammarbeitnehmer vorhan- 
den waren.
 Vor diesem Hintergrund argumen-
tierte das Gericht wie folgt: Erfolge 
eine Arbeitnehmerüberlassung ohne 
Erlaubnis, so komme es zu einem Ar-
beitsverhältnis zwischen dem Entleiher 
und dem Leiharbeitnehmer. Nach den 
entsprechenden Bestimmungen dürfe 
eine Arbeitnehmerüberlassung aber nur 
vorübergehend erfolgen. Geschehe sie 
auf Dauer, sei sie von der betreffenden 
Erlaubnis nicht gedeckt, es handele 
sich also um eine Arbeitnehmerüber-
lassung ohne Erlaubnis.
 Nach Ansicht des Gerichts stellt 
es einen institutionellen Rechtsmiss-
brauch dar, wenn ein konzerneigenes 
Verleihunternehmen Leiharbeitnehmer 
nur an Unternehmen des Konzerns ver-
leiht und seine Beauftragung deshalb 
nur dazu dient, Lohnkosten zu senken 
oder kündigungsschutzrechtliche Wer-

Aufwendungen für die Fach arzt-
ausbildung des als Nachfolger 
vorgesehenen Kindes
Der Bundes�nanzhof hat entschie-
den, dass Aufwendungen eines Fach- 
arztes für die Facharztausbildung 
seines Sohnes, der als sein Nach-
folger unentgeltlich in eine als GbR  
geführte Gemeinschaftspraxis ein-
treten soll, keine Sonderbetriebsaus- 
gaben des Vaters sind, wenn eine 
solche Ausbildung fremden Dritten 
nicht gewährt worden wäre. Auch 
eine Berücksichtigung als Sonderbe- 
triebsausgaben beim Sohn ist nicht 
möglich, weil der Sohn noch nicht 
Gesellschafter war.
 Im entschiedenen Fall war die 
Übernahme der Aufwendungen im 
Wesentlichen im Interesse des Va- 
ters geschehen, der in der GbR die 
Aufwendungen alleine getragen hat- 
te. Außerdem stand der Vater alters- 
bedingt kurz vor dem Verlust der 
Kassenzulassung.

Hinweis
Ausbildungskosten kommen nur 
ganz ausnahmsweise als Betriebs-
ausgaben in Betracht, z. B. bei Über- 
nahme der Ausbildung eines Ange- 
stellten zum Handwerksmeister mit 
entsprechenden Verpflichtungen.  
Bei Kindern werden dagegen be- 
sonders strenge Maßstäbe ange-
legt.




